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1. Kon sulat wesen.

Dem bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Schanghai beschäftigten Vizekonsul Foerster ist auf
Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Fe-
bruar 1875 die Ermächtigung erteilt worden, in Vertretung des Generalkonsuls bürgerlich gültige
Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen einschließlich der unter deutschem Schutze

befindlichen Schweizer vorzunehmen und die Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu
beurkunden.

Dem Verweser des Kaiserlichen Konsulats in Mourovia, Konsul Freiherrn Grote, ist auf Grund
des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875

für den Amtsbezirk des Konsulats die Ermächtigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen
von Reichsangehörigen und unter deutschem Schutze befindlichen Schweizern vorzunehmen und die
Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.
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2. Finanzwesen.

Übersicht
der Einnahmen an Zöllen, Steuern und Gebühren für die Zeit vom 1. April 1912

bis zum Schlusse des Monats Dezember 1912.

Die Solleinnahme Im
. nach Abzug Die Isteinnahme Reichshaushalts-

*• Bezeichnung der Ausfuhrvergütungen usw. hat betragen Etat ist die
2 der hat betragen Einnahme für
Laufende Nr.  vom Beginne des vom Beginne des das Rechnungs-

 Einnahnen im Rechnungsjahres —————.——
 Einnahmen Monat Dezember Monats dezemberMonat dezember Monats Dezember veranschlagt auf

** * * — — “

1 2 8 I 4 5 . 6 7

1 Zölle .. 66 370 634 590 425 287 58.597 400 543 669 199 699 808 000
2 Tabaksteuer 914 771 7714 556 601 681 8561 680 12 290 000

3 Zigarettensteuer 3 104 695 30 929 989 3207 464 25 650 714 29 983 000

4 Zuckersteuer 14 398 401 135 287 156 12 776 390 106 921 576 148 500 000
5 Salzsteuer . 5 822 557 47.264 610 5 868 854 43 498 065 59 167 000
6 Verb rauchsabgabe für #

Branntwein 20 628 652 149 569 808 12 816 321 142 137 807 195 046 000

7 Essigsäureverbrauchsabgabe! 62 700 719 580 64517 522 918 788 000
8 Schaumweinsteuer 835 179 8 139 266 1012 580 8 659 805 11 829 000

9 Leuchtmittelsteuer 1 890 860 11 918 300 1 210 581 10 776 456 11 653 000
10 Zündwarensteuer 1 780 939 16 527 392 1 637 050 15 468 566 18 210 000

11 Brausteuer und Übergangs-
abgabe von Bier 10 410 180 88 951 763 10 323 526 91545 336 122 100 000

12 Spielkartenstempel 196 5662 1 514 690 192 117 1 406 663 1 852 450
13 Wechselstemmel 1 644 2566 15 289 140 1 611 371 14 983 357 17 964 000

14 Wechselstempelagaben=
von Wertpapieren 4 567 041 43 648 574 4 175 701 42770 719

8. .Gewinnanteilschein- 62 940 000
und Zinsbogen 669 018 6 897 947 655 638 6 047224

C. von Kauf= und sonstigen

Anschaffungsgeschäften 1 354 535 20 260 212 1327445 19 855 008 24 640 000
D. von Lotterielosen

a) für Staatslotterien 916 667 26 843 752 916 667 26 843 752 36 605 500

b) für Privatlotterien. 552 115 9 321 836 417 725 8 688 232 10 902 000

E. von Frachturkunden 1 531 537 14 419 279 1 500 905 14 180 893 17 870 000

F. . Personenfahrkarten. 1 446 622 18 042 059 1 417690 17 681 218 22 070 000

G. . Erlaubniskarten für

Kraftfahrzeuge 207 136 3 444 172 202 993 3 375 288 8 440 000

H. von Bergütungen anMit- #
glieder von Aufsichtsräten 59P1 839 4581 816 580 002 4588 180 5 900 000

J. von Schecks 281 617 2 309 188 278924 2262 955 8 234 000

K. —— «
gungen 2 695 670 29 514 766 2 641 768 28 924 483 40 640 000

15 Zuwachssteuer 1 649 770 14282 122 1 649 770 14282 122 18 000 000
16 Erbschaftssteuer 39 175 650 30 712 625 8 175 660 30 712 625 48 500 000
17 Statstische Gebühr. 172 568 1 560 974 165 541 1 585 545 1 682 450
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3. Statistit.

Der Bundesrat hat beschlossen, den nachstehend abgedruckten Bestimmungen, betreffend die Produktions-
statistik der bergbaulichen Betriebe, die Zustimmung zu erteilen.

Berlin, den 26. Januar 1913.

Der Staatssekretär des Innern.

In Vertretung: Richter.

Bestimmungen,
betreffend

die Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

I. Die-Erhebung.

§ 1.
Über die Produktion der bergbaulichen Betriebe und Salinen werden von den Landes-

regierungen jährliche Erhebungen vorgenommen werden. Die Erhebungen sollen sich auf die Produktion
des abgelaufenen Kalenderjahrs beziehen.

§ 2.
Die Erhebungen erfolgen mittels Fragebogen, die den von den Landesregierungen bestimmten

Behörden von dem Kaeiserlichen Statistischen Amte zu liefern sind.

§ 3.
Die von den Landesregierungen bestimmten Behörden haben die beantworteten Fragebogen

nach Prüfung auf Vollständigkeit der Ausfüllung dem Kaiserlichen Statistischen Amte bis zum 1. April
des auf das Erhebungsjahr folgenden Jahres zu übersenden.

§  4.
Der Reichskanzler kann Anderungen der Fragebogen vornehmen; bei Anderungen von größerer

Bedeutung wird er vorher mit den Landesregierungen in Verbindung treten.

Muster 1 bis 8.

§ 5.

Die Angaben der Betriebe dürfen nur zu dem statistischen Zwecke benutzt werden.

II. Die Veröffentlichung.

§  6.
Das Kaiserliche Statistische Amt hat alljährlich eine Statistik der Produktion der bergbau-

lichen Betriebe zu veröffentlichen. Hierbei sind die Ergebnisse nach Wirtschaftsgebieten und nach Bundes-
staaten zu gliedern, doch ist zu vermeiden, daß die Angaben der einzelnen Betriebe kenntlich werden.

III. Verkehr des Kaiserlichen Statistischen Amtes mit den Behörden.

§ 7.
Das Kaiserliche Statistische Amt ist befugt, mit den von den Landesregierungen bestimmten

Vehörden zur Beseitigung von Zweifeln und Aufklärung von Angaben unmittelbar ins Benehmen
zu treten.
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Fragebogen Nr. 1.
Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat-, Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs

Regierungs- oder entsprechender Verwal-
tungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist biszum 15. Februar auszufüllen und zurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 1

Steinkohlenbergbaubetriebe für das Kalenderjahr 19..

I. A. Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19 durch-
schnittlich beschäftigt gewesen?
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1—3)

B. Wie hoch ist der Betrag der diesen Per-
sonen gezahlten Löhne und Gehälter im
Jahre 19 gewesen? M
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1—3)

II. Wie hoch ist die Jahresförderung der Stein-
kohlengrube an verwertbaren Steinkohlen ge-

wesen? t
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1 und 2)

und wie hoch berechnen Sie den Gesamtwert
dieser Jahresförderung ab Grube? M
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 3)

III. Wie hoch ist der Jahresabsatz an verwertbaren  Mark

Steinkohlen gewesen, und zwar an Steinkohlen: Me n ge Wer t
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5)
A. zum Selbstverbrauche der Grube verwendet?

B. an eigene Werke abgegeben?

C. zur Feuerung für Beamte und Arbeiter der

Grube sowiefür onstige Deputate abgegeben?
D. durch Verkauf abgegeben?

Zusammen

(Ort des Betriebs und Datum.) (Name der Firma)
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Grläuterungen zum Fragebogen Nr. 1
Steinkohlenbergbanbetriebe.

1. Als Grube im Sinne dieses Fragebogens ist jede selbständige Betriebsanlage
mit Produkten förderung anzusehen. Für jede derartige Betriebsanlage ist ein Fragebogen aus-
zufüllen.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,
weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I A und B. Es sind die von Ihnen für Ihren Steinkohlenbergbaubetrieb mit
Abraumarbeiten usw. der Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisun
aufgeführten Zahlen — Zahl der durchschnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen geselich

und freiwillig versicherten Personen und deren Löhne und Gehälter — anzugeben. Enthalten die
Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die in Nebenbetrieben der Steinkohlengrube beschäftigt
gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind, soweit möglich, die auf diese Nebenbetriebe
entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter abzuziehen. Hierbei können, falls eine Fest-
stellung der in diesen Nebenbetrieben beschäftigten Personen und deren Löhne und Gehälter sich nicht
auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen läßt, die Angaben schätzungsweise gemacht werden. Nicht
in Abzug zu bringen sind die in die Nachweisung für die Berufsgenossenschaft aufge-
nommenen Löhne und Gehälter, die bei den an Unternehmer übertragenen Akkordarbeiten

(Abraumarbeiten, Schachtabteufen, Querschlagsarbeiten usw.) gezahlt worden sind, so-
wie die dabei in Betracht kommenden Personen.

Die in den Kokereien und in den Brikettfabriken beschäftigt gewesenen Personen und deren
Löhne und Gehälter sind sonach hier nicht nachzuweisen.

In den Staatsbetrieben sind die beschäftigt gewesenen Betriebsbeamten mit einem Gesamt-
diensteinkommen bis zu 5000 M mit zu berücksichtigen.

4. Zu Frage ll. Die gewonnene Menge von verwertbaren Steinkohlen nicht die
Gesamtförderung von rohen Steinkohlen — ist anzugeben. Die durch die Aufbereitung aus der Roh-

förderung ausgeschiedenen, zu Heizungs-, Vergasungs= usw. Zwecken nicht verwendbaren Bestandteile
sind sonach nicht zu berücksichtigen. In Ansatz zu bringen sind aber die verkäuflichen Mittelprodukte,
wie Kohlenschlamm usw., und die zum Selbstverbrauche der Grube verwendeten, durch Beimengungen
verunreinigten Steinkohlen. Es sind die im Erhebungsjahre wirklich geförderten, verwertbaren Stein-
kohlen, nicht auch der Bestand aus früheren Jahren, anzugeben.

Die Jahresförderung an verwertbaren Steinkohlen ist sonach = Gesamtabsatz (siehe Frage III)
4 Bestand am Ende — Bestand am Anfang des Jahres.

Der Wert der Förderung ist gleich dem Werte ab Grube des gesamten Absatzes gemäß Frage III
zuzüglich oder abzüglich desjenigen Wertbetrags, der für den Mehr= oder Minderbestand des Lagers
an den einzelnen Marken und Sortimenten am Ende des Erhebungsjahrs gegenüber dem Ende des

Vorjahrs zu berechnen ist. Der zuzuzählende oder in Abzug zu bringende Wert der Bestandsdifferenz
ist für die einzelnen Marken und Sortimente unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Verkaufs-
preise oder Marktpreise zu ermitteln (siehe Frage III).

5. Zu Frage III. Zum Selbstverbrauche der Grube sind diejenigen Steinkohlen zu rechnen,
die zur Unterhaltung des Betriebs erforderlich gewesen sind, wie z. B. die Steinkohlen zur Heizung
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der Kessel und Ofen zum Betriebe der Grube, einschließlich der Wetteröfen, der Zechenstuben und der
Aufbereitung sowie zur Gasbereitung für die Beleuchtung der Betriebsanlagen. Ist eine genaue
Trennung der zum Selbstverbrauche der Grube verwendeten Kohlen von den zu anderenZwecken ge-
brauchten Kohlen nicht möglich, z. B. bei Verwendung von Kohlen in einer Zentrale, die Kraft für die
Grube und für andere Zwecke liefert, so können die Angaben schätzungsweise gemacht werden.

Der Wert der zum Betriebe der Grube selbst verbrauchten (Frage III A) sowie der an Beamte

und Arbeiter zu Feuerungszwecken und für sonstige Deputate abgegebenen Steinkohlen (Frage III C)
ist unter Zugrundelegung der verschiedenen Marken und Sortimente und der für diese in Frage
kommenden durchschnittlichen Verkaufspreise oder, wo tatsächliche Verkäufe nicht stattgefunden
haben, der entsprechenden Marktpreise zu berechnen, wobei für die unreinen Sorten entsprechende
Wertabschläge zu machen sind.

Es ist sonach bei den Brandkohlen für Arbeiter und Beamte und bei den Deputatkohlen
(Frage III C) nicht der für diese erhaltene niedere Preis, oder bei unentgeltlicher Abgabe
kein Preis, sondern der normale Verkaufspreis oder Marktpreis der Kohlen einzusetzen.

Bei Feststellung des Wertes der an die eigenen Werke (Kokereien, Brikettfabriken, Ziegeleien,
Eisenwerke usw.) abgegebenen Steinkohlen ist der Verkaufspreis zugrunde zu legen oder der Markt-
preis der betreffenden Sorten zu berücksichtigen, wenn diese Sorten von Ihnen nicht verkauft worden sind.

Gibt es für die an die eigenen Nebenbetriebe (siehe Frage III B) abgegebenen Steinkohlen
keinen Marktpreis, so ist der für diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten
Erzeugnisse zu berechnen. Zu diesem Zwecke sind von dem Werte der Erzeugnisse ab Werk die gesamten
Fabrikationsunkosten in Abzug zu bringen. Dazu sind nicht nur die Löhne und Gehälter für Arbeiter
und Beamte der Nebenbetriebe sowie der Wert der Arbeit des Unternehmers zu rechnen, sondern auch
die Kosten für die von anderwärts bezogenen und verbrauchten Steinkohlen und die verbrauchten
anderen Stoffe, die Aufwendungen für Verzinsung und Abschreibung der Fabrikanlage (Gebäude,
Maschinen und Geräte) und die sonstigen Unkosten. Die Angaben auf die FragenIII A und III B
können zusammengefaßt werden, wenn getrennte Angaben nicht gemacht werden können.

Als Wert der verkauften Steinkohlen ist der den einzelnen Abnehmern tatsächlich faktu-
rierte Preis ab Grube nach Abzug des Skonto anzugeben, nicht aber derjenige Wert, der sich aus
den verkauften Mengen unter Zugrundelegung eines für den Bezirk ermittelten Durchschnittsver-
kaufspreises ergibt.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen, dagegen ist die Syndikatsumlage, die nicht
lediglich zur Deckung der Verkaufsunkosten, sondern auch zur Ausgleichung der Preise bestimmt ist,
abzuziehen. In diesem Falle ist von den syndizierten Zechen der Verrechnungspreis nach Abzug der
Syndikatsumlage anzugeben.

6. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
ein zelnen Betriebe oder eine Benutung der Angaben zu anderem als dem statistischen

Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 2.
Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs

Regierungs= oder entsprechender Ver-
waltungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Februar auszufüllen und zurückzusenden.

Produhktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 2

Brannkohlenbergbaubetriebe für das Kalenderjahr 19..

I. A. Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19 durch-
schnittlich beschäftigt gewesen?
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1—3)

B. Wie hoch ist der Betrag der diesen Per-
sonen gezahlten Löhne und Gehälter im
Jahre 19 gewesen? M
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1—3)

II. Wie hoch ist die Jahresförderung der Braun-
kohlengrube an verwertbaren Braunkohlen)
gewesen ?
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1 und 2)

und wie hoch berechnen Sie den Gesamtwert
dieser Jahresförderung ab Grube? 5
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 3)

III. Wie hoch ist der Jahresabsatz an verwertbaren - —

Braunkohlen gewesen, und zwar an Braunkohlen: M en ge Ver t
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5)
A. zum Selbstverbrauch der Grube verwendet?

B. an eigene Werke abgegeben?

C. zur Feuerung für Beamte und Arbeiter der

Grube sowie für sonstige Deputate abgegeben?
D. durch Verkauf abgegeben?

Zusammen

(Ort des Betriebs und Datum.) (Name der Firma.)

*) Bei der Umrechnung der in Hektolitern festgestellten Jahresförderung und der abgesetzten Mengen an verwertbaren
Braunkohlen in Tonnen ist 1 bl = 72 kg zu nehmen. Wird mil Rückficht auf gie- Beschaffenheit der Braunkohlen ein anderer

Umrechnungssatz angewendet, so ist dieser hierneben anzugeben und dessen Anwendung zu begründen.
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Erläuterungen zum Fragebogen Nr. 2.
Braunkohlenbergbaubetriebe.

1. Als Grube im Sinne dieses Fragebogens ist jede selbständige Betriebsanlage
mit Produktenförderung anzusehen. Für jede derartige Betriebsanlage ist ein Fragebogen
auszufüllen.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,
weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I A und B. Es sind die von Ihnen für Ihren Braunkohlenbergbaubetrieb mit
Abraumarbeiten usw. der Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisung
aufgeführten Zahlen — Zahl der durchschnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich
und freiwillig versicherten Personen und deren Löhne und Gehälter — anzugeben. Enthalten die
Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die in Nebenbetrieben der Braunkohlengrube beschäftigt
gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind, soweit möglich, die auf diese Nebenbetriebe
entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter abzuziehen. Hierbei können, falls eine Fest-
stellung der in diesen Nebenbetrieben beschäftigten Personen und deren Löhne und Gehälter sich nicht
auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen läßt, die Angaben schätzungsweise gemacht werden. Nicht
in Abzug zu bringen sind die in die Nachweisung für die Berufsgenossenschaft auf-
genommenen Löhne und Gehälter, die bei den an Unternehmer übertragenen Akkord-

arbeiten (Abraumarbeiten, Schachtabteufen, Querschlagsarbeiten usw.) gezahlt worden
sind, sowie die dabei in Betracht kommenden Personen.

Die in den Schwelereien und in den Brikett= und Naßpreßsteinfabriken beschäftigt
gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter sind sonach hier nicht nach zuweisen.

In den Staatsbetrieben sind die beschäftigt gewesenen Betriebsbeamten mit einem Gesamt-
diensteinkommen bis zu 5000 M mit zu berücksichtigen.

4. Zu Frage II. Die gewonnene Menge von verwertbaren Braunkohlen — nicht die

Gesamtförderung von rohen Braunkohlen — ist anzugeben. Die durch die Aufbereitung aus der Roh-

förderung ausgeschiedenen, zu Heizungs-, Vergasungs= usw. Zwecken nicht verwendbaren Bestandteile
sind sonach nicht zu berücksichtigen. In Ansatz zu bringen sind aber die verkäuflichen Mittelprodukte,
wie Kohlenschlamm usw., und die zum Selbstverbrauche der Grube verwendeten, durch Beimengungen
verunreinigten Braunkohlen. Es sind die im Erhebungsjahre wirklich geförderten, verwertbaren Braun-
kohlen, nicht auch der Bestand aus früheren Jahren, anzugeben.

Die Jahresförderung an verwertbaren Braunkohlen ist sonach = Gesamtabsatz (siehe
Frage III) + Bestand am Ende- Bestand am Anfang des Jahres.

Der Wert der Förderung ist gleich dem Werte ab Grube des gesamten Absatzes gemäß
Frage III zuzüglich oder abzüglich desjenigen Wertbetrags, der für den Mehr= oder Minderbestand
des Lagers an den einzelnen Marken und Sortimenten am Ende des Erhebungsjahrs gegenüber dem

Ende des Vorjahrs zu berechnen ist. Der zuzuzählende oder in Abzug zu bringende Wert der Be-
standsdifferenz ist für die einzelnen Marken und Sortimente unter zugrundelegung der durchschnitt-
lichen Verkaufspreise oder Marktpreise zu ermitteln (siehe Frage III).

5. Zu Frage III. Zum Selbstverbrauche der Grube sind diejenigen Braunkohlen zu rechnen,
die zur Unterhaltung des Betriebs erforderlich gewesen sind, wie z. B. die Braunkohlen zur Heizung
der Kessel und Ofen zum Betriebe der Grube, einschließlich der Wetteröfen, der Zechenstuben und der
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Aufbereitung sowie zur Gasbereitung für die Beleuchtung der Betriebsanlagen. Ist eine genaue
Trennung der zum Selbstverbrauche der Grube verwendeten Kohlen von den zu anderen Zwecken ge-
brauchten Kohlen nicht möglich, z. B. bei Verwendung von Kohlen in einer Zentrale, die Kraft für
die Grube undfür andere Zwecke liefert, so können die Angaben schätzungsweise gemacht werden.

Der Wert der zum Betriebe der Grube selbst verbrauchten (Frage IIIAA) sowie der an Beamte
und Arbeiter zu Feuerungszwecken und für sonstige Deputate abgegebenen Braunkohlen (Frage III C)
ist unter Zugrundelegung der verschiedenen Marken und Sortimente und der für diese in Frage
kommenden durchschnittlichen Verkaufspreise oder, wo tatsächliche Verkäufe nicht stattgefunden
haben, der entsprechenden Marktpreise zu berechnen, wobei für die unreinen Sorten entsprechende
Wertabschläge zu machen sind.

Es ist sonach bei den Brandkohlen für Arbeiter und Beamte und bei den Deputatkohlen
(Frage IIIC) nicht der für diese erhaltene niedere Preis, oder bei unentgeltlicher Abgabe

kürt Preis, sondern der normale Verkaufspreis oder Marktpreis der Kohlen ein-
zusetzen.

Bei Feststellung des Wertes der an die eigenen Werke (Schwelereien, Brikett= und Naßpreß-

steinfabriken, Ziegeleien, Eisenwerke usw.) abgegebenen Braunkohlen ist der Verkaufspreis zugrunde zu
legen oder der Marktpreis der betreffenden Sorten zu berücksichtigen, wenn diese Sorten von Ihnen
nicht verkauft worden sind.

Gibt es für die an die eigenen Nebenbetriebe (siehe Frage III B) abgegebenen Braunkohlen keinen
Marktpreis, so ist der für diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten Erzeug-
nisse zu berechnen. Zu diesem Zwecke sind von dem Werte der Erzengnisse ab Werk die gesamten
Fabrikationsunkosten in Abzug zu bringen. Dazu sind nicht nur die Löhne und Gehälter für Arbeiter
und Beamte der Nebenbetriebe sowie der Wert der Arbeit des Unternehmers zu rechnen, sondern auch
die Kosten für die von anderwärts bezogenen und verbrauchten Braunkohlen und die verbrauchten
anderen Stoffe, die Aufwendungen für Verzinsung und Abschreibung der Fabrikanlage (Gebäude,
Maschinen und Geräte) und die sonstigen Unkosten. Die Angaben auf die Fragen III A und III B
können zusammengefaßt werden, wenn getrennte Angaben nicht gemacht werden können.

Als Wert der verkauften Kohlen ist der den einzelnen Abnehmern tatsächlich fakturierte
Preis ab Grube nach Abzug des Skonto anzugeben, nicht aber derjenige Wert, der sich aus den

veraufeen Mengen unter Zugrundelegung eines für den Bezirk ermittelten Durchschnittsverkaufs=
preises ergibt.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen, dagegen ist die Syndikatsumlage, die
nicht lediglich zur Deckung der Verkaufsunkosten, sondern auch zur Ausgleichung der Preise bestimmt
ist, abzuziehen. In diesem Falle ist von den syndizierten Zechen der Verrechnungspreis nach Abzug
der Syndikatsumlage anzugeben.

6. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 3.

Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung in der Anlage durchzulesen.

Staat Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs

Regierungs= oder entsprechender Verwal-
tungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Febrnar anszufüllen und zurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen VBetriebe.

Fragebogen Nr. 3

Erzbergbaubetriebe, auch in Verbindung mit Erzaufbereitungsanstalten,

für das Kalenderjahr 19..

I. A. Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19 durch.
schnittlich beschäftigt gewesen?
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1 und 2)

B. Wie hoch ist der Betrag der diesen Per-
sone gezahlten Löhne und Gehälter im
Jahre 19 gewesen? M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1 und 2)

II. Wie hoch ist die Jahresgewinnung Ihres Be—
triebs gewesen?

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 zu den Spalten 1
bis 20)

(Die umseitigen Spalten sind auszufüllen.)
18*
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Gewinnung von Roher; Ohne Aufbereitung oder mit Hand-

aufbereitung verwertbare Erze sind
abgesetzt worden

Nebengehalt der
ohne Aufbereitun
oder mit Handauf.
bereitung verwert-

Bezeichnung Menge Metallgehalt ·
der Erze geh Wert Metallgehalt baren Erker all

der Erze der Roherze ab Grube Menge * Wert de metallen

in im M im  ab Grube , . in. - », 1 Gramm a

Tonnen in % ganzen Tonnen in % ganzen in M die Tonne die Tonne
· t t Erz (Sp. 6) Erz (Sp. 6)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
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jeder Frage ist die Erläuterung in der Anlage durchzulesen.

In der Aufbereitungsanstalt  In der Aufbereitungsanstalt wurden Nebengehalt der Durch-

sind verarbeitet worden: als Fertigprodukt gewonnen: aufbereiteten schnittlicher
4 Erze an Phosphor-

Roherze Roherze Menge und Metallgehalt Wert Edelmetallen gehalt der Bemerkungen
der eigenen von anderen Art des ab Aus. Gold Silber in Eisen= und

Grube inländischen Produkts im bereitungs- Gramm Gramm Manganerze
in Tonnen Gruben in Tonnen in % ganzem anstalt auf die auf diein Tonne Erz onne Erz »

in Tonnen t in M (Sv. M (Sp. 11) " in %

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Ort des Betriebs und Datum.) (Name der Firma.)
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Erläuterungen zum Fragebogen Nr. 3
Erzbergbaubetriebe, auch in Verbindung mit Erzaufbereitungsanstalten.

1. Der Fragebogen gilt für Erzgruben mit oder ohne Erzaufbereitungsanstalt.
Als Grube im Sinne dieses Fragebogens ist jede selbständige Betriebsanlage mit

Produktenförderung anzusehen. Für jede derartige Betriebsanlage ist ein Fragebogen auszufüllen.
2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,

weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I A und B. Es sind die von Ihnen für Ihren Erzgrubenbetrieb allein oder
für Ihren Erzgrubenbetrieb mit Erzaufbereitungsanstalt und Abraumarbeiten usw. der Berufsgenossen-
schaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisung aufgeführten Zahlen — Zahl der durch-
schnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich und freiwillig versicherten Personen und
deren Löhne und Gehälter — anzugeben. Enthalten die Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die
in Nebenbetrieben der Erzgrube, beziehungsweise der damit verbundenen Erzaufbereitungsanstalt be-
schäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind, soweit möglich, die auf diese
Nebenbetriebe entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter abzuziehen. Hierbei können, falls
eine Feststellung der in diesen Nebenbetrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und
Gehälter sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen läßt, die Angaben schätzungsweise ge-
macht werden. Nicht in Abzug zu bringen sind die in die Nachweisung für die Berufs-
genossenschaft aufgenommenen Löhne und Gehälter, die bei den an Unternehmer über-
tragenen Akkordarbeiten (Abraumarbeiten, Schachtabteufen, Querschlagsarbeiten usw.)
gezahlt worden sind, sowie die dabei in Betracht kommenden Personen.

In den Staatsbetrieben sind die beschäftigt gewesenen Betriebsbeamten mit einem Gesamt-
diensteinkommen bis zu 5000 Mark mit zu berücksichtigen.

4. Zu Frage II.
In Spalte 1 sind die Arten der Erze, soweit möglich, auch nach ihren mineralogischen Be-

zeichnungen anzugeben, wie Roteisenstein, Spateisenstein, Magneteisenstein, Minette, Zinkblende, Galmei,
Bleiglanz usw. Silberhaltiger Bleiglanz ist besonders aufzuführen. Bei den verschiedenen Arten
der Eisenerze ist ersichtlich zu machen, ob sie gehören zu der Gruppe:

a) der Eisenerze unter 12 % Mangan oder
b) der Eisenmanganerze mit 12 bis 30 % Mangan oder
c) der Manganerze mit über 30 % Mangan.

Als Golderze sind Erze mit mehr als 5 Gramm Gold auf die Tonne anzusehen.
Zu den Erzen ist auch Bauxit zu rechnen.
Wenn Roherze verschiedene Metalle in derartiger Zusammensetzung enthalten, daß Zweifel

darüber bestehen können, wohin die Erze zu rechnen sind, so gilt dasjenige Metall als Hauptmetall,
das die größte wirtschaftliche Bedeutung hat.

In Spalte 2 ist die Menge der im Erhebungsjahre gewonnenen, in Spalte 1 näher be-
zeichneten Roherze in Tonnen anzugeben, ohne Rücksicht darauf, ob die Roherzmengen abgesetzt oder
an die eigene Aupbereitungsanstalt abgegeben oder auf Lager gebracht worden sind (im Vorrat
geblieben sind).

Liegen über Rohspat keine genauen Angaben vor, so ist die in Ansatz zu bringende Menge
aus Rostspat durch Vervielfältigung mit 7/5 zu ermitteln und in Spalte 2 einzusetzen.
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In den Spalten 3, 7 und 15 sind die in den Erzen enthaltenen Hauptmetalle namentlich
zu bezeichnen und die Durchschnittsgehalte in Prozenten anzugeben, z. B. für geschwefelte Zink-
Blei-Erze in Spalte 3: Zink 16,0

Blei 7,5.
Bei Schwefelerzen ist der Schwefelgehalt in Prozenten nicht in der Spalte „Metallgehalt",

sondern in der Bemerkungsspalte anzugeben, ebenso ist mit der Angabe des Gehalts an Aluminium-
oxyd bei Bauxit zu verfahren.

Sollte für Roherze der Metallgehalt in Prozenten nicht besonders ermittelt worden sein, so
genügt schätzungsweise Angabe.

In den Spalten 4, 8 und 16 sind die gesamten Metallinhalte nach Hauptmetallen getrennt
anzugeben. Die Metallinhalte sind unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Nässegehalts der
Erze zu berechnen.

Zu Spalte 5. Der Wert der Roherze ab Grube ist zu ermitteln aus den Mengen der

einzelnen Erzarten je nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit (Metallgehalt) unter Zugrundelegung
folgender Einheitswerte:

a) bei den verkauften Erzen: der im Jahresdurchschnitt tatsächlich fakturierten Preise
nach Abzug des Skonto,

b) bei den an eigene Werke (Hochöfen, Hütten) abgegebenen, ohne Aufbereitung oder mit
Handaufbereitung verwertbaren Erzen: der den jeweiligen Metallgehalten entsprechenden
mittleren Marktpreise,

c) bei denjenigen Roherzen, die in eigenen Werken aufbereitet worden sind: der aus dem
Werte der Fertigprodukte nach Abzug der Kosten der Aufbereitung berechneten Durch-
schnittswerte, wobei etwaige Transportkosten von der Grube bis zur Aufbereitungs=
anstalt zu berücksichtigen sind.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen.

Zu Spalte 6. Führt das aus dem Roherz ausgeschiedene, ohne Aufbereitung oder mit
Handaufbereitung verwertbare Erz eine von der Angabe in Spalte 1 abweichende Bezeichnung, so ist
diese in Spalte 6 unter der Menge zu vermerken.

In den Spalten 6—9 sind diejenigen ohne Aufbereitung oder mit Handaufbereitung ver-
wertbaren Erze anzugeben, die im Erhebungsjahr abgesetzt wurden, einerlei ob sie in diesem Jahre
gefördert worden sind oder aus den Vorräten früherer Jahre herstammen.

Als verwertbare Erze im Sinne der Spalten 6-—9 dieses Fragebogens sind die sogenannten
Aufbereitungserze nicht anzusehen, die erst nach Aufbereitung in den Hochöfen, Hütten usw. Ver-
wendung sinden können.

Die an die eigene Aufbereitungsanstalt abgegebenen Aufbereitungserze sind
sonach nicht hier, sondern in Spalte 12 aufzuführen. Behufs Vergleichung der in Spalte 13
gemachten Angaben über die Verarbeitung von Erzen aus anderen inländischen Gruben erscheint es
jedoch zweckmäßig, die an andere Aufbereitungsanstalten oder Händler abgesetzten Aufberei-
tungserze in den Spalten 6—9 nachrichtlich zu vermerken.

Zu Spalte 9. Der Wert der im Erhebungsjahr abgesetzten, ohne Aufbereitung oder mit
Handaufbereitung verwertbaren Erze ab Grube ist, wie vorstehend zu Spalte 5 unter à und b an-

gegeben, zu ermitteln.

Zu den Spalten 10, 11, 18 und 19. Der Gehalt an Gold und Silber ist bei allen Erzen
(außer Gold= und Silbererzen) lediglich in den Spalten 10, 11, 18 und 19 und nicht in den Spalten
„Metallgehalt“ (3, 7 und 15) anzugeben.

Zu den Spalten 12 und 13. Es sind die im Erhebungsjahr in der Aufbereitungsanstalt

verarbeiteten Roherze anzugeben, sonach die Roherze aus den eigenen Gruben ohne Rücksicht darauf,
ob sie im Erhebungsjahr oder in den Vorjahren gefördert wurden. Wurden alte, früher als wertlos
gestürzte Berghalden im Erhebungsjahr in der Aufbereitungsanstalt verarbeitet, so sind diese in
Spalte 12 mit anzugeben. Um jedoch genaue Auskunft über diese verarbeiteten Berghalden zu erhalten,
sind diese Mengen in der Bemerkungsspalte noch besonders ersichtlich zu machen.
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Die von anderen inländischen Gruben zum Zwecke der Aufbereitung bezogenen Erze müssen
in Spalte 1 bezeichnet sein und die in der Spalte 13 in Frage kommenden Erzmengen müssen mit
der Bezeichnung in Spalte 1 auf gleicher Höhe stehen.

Die von den Gruben bewirkte Röstung des Spateisensteins ist als Aufbereitung anzusehen.

In Spalte 14 sind die bei der Aufbereitung gewonnenen Mengen der einzelnen namentlich
zu bezeichnenden Erze anzugeben.

Zu Spalte 17. Der Wert der aufbereiteten Erze ab Aufbereitungsanstalt ist zu ermitteln
für jede einzelne Erzart aus den in Frage kommenden Mengen unter Zugrundelegung folgender
Einheitswerte:

àa) bei verkauften Erzen: der im Jahresdurchschnitt tatsächlich fakturierten Preise nach
Abzug des Skonto,

b) bei den an eigene Werke abgegebenen aufbereiteten Erzen: der Marktpreise bei mitt-
leren Metallpreisen. (Siehe auch die Ausführungen zu Spalte 5 unter b.)

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen.

Zu Spalte 20. Es ist besonders ersichtlich zu machen, ob sich der angegebene durchschnitt-
liche Phosphorgehalt auf das rohe oder aufbereitete Erz bezieht.

5. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen

Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 4.
Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat Name der Grube (Betriebsanlage)
Proringz Ort des Betriebs

Regierungs= oder entsprechender Verwal-
tungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Febrnar auszufüllen undzurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 4

Erdölbetriebe (Erdölbohrungen) für das Ralenderjahr 19

I. A. Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19 durch-
schnittlich beschäftigt gewesen:
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1 und 2)

1. im Erdölgewinnungsbetriebe?

2. im Bohrbetriebe?

B. Wie hoch ist der Betrag der diesen Per-
sonen gezahlten Löhne und Gehälter im
Jahre 19 gewesen:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1 und 2)

1. im Erdölgewinnungsbetriebe? M

2. im Bohrbetriebe? M

II. Wieviel Bohrlöcher haben auf Ihren Erdöl—
feldern am Ende des Jahres in Förderung

gestanden?

davon waren im Laufe des Jahres neu hin—

zugekommen?

Wieviel Bohrlöcher waren am Ende des Jahres

im Zustand der Abteufung?

III. Wie hoch ist die Jahresförderung Ihrer Erd—
ölfelder an rohem Erdöl gewesen?

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 und 5 Abs. 1)

und wie hoch berechnen Sie den Gesamtwert

(nicht die Selbstkosten) dieser Jahresförderung   M
ab Erdölfeld?    7  M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5 Abs. 2)                                             19



Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Menge Wert
t MA

IV. Wie hoch ist der Jahresabsatz an rohem Erdöl
gewesen, und zwar an Erdöl:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 und 6)

A. zum Selbstverbrauche verwendet? —.

B. an eigene Werke zur Verarbeitung abgegeben?

C. durch Verkauf abgegeben?

Zusammen

V. Werden auf dem Werke selbstgewonnene Pe-
troleumgase verwertet (Ja oder Nein)?

(Ort des Betriebs und Datum.) (Name der Firma.)
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Erläuterungen zum Fragebogen Nr. 4
Erdölbetriebe (Grdölbohrungen).

1. Als Erdölbetrieb im Sinne dieses Fragebogens ist jede selbständige Betriebs-

anlage mit Produktenförderung anzusehen. Für jede derartige Betriebsanlage ist ein Frage-
bogen auszufüllen.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,
weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I. Es sind die von Ihnen für Ihren Erdölgewinnungsbetrieb und den Bohr-
betrieb in eigener Regie der Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter- und Lohnnachweisung
aufgeführten Zahlen — Zahl der durchschnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich
und freiwillig versicherten Personen und deren Löhne und Gehälter — anzugeben. Enthalten die von

Ihnen der Berufsgenossenschaft mitgeteilten Zahlen auch die in anderen Betrieben beschäftigt
gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind, soweit möglich, die auf diese anderen
Betriebe entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter abzuziehen. Hierbei können, falls eine
Trennung der in den verschiedenen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und
Gehälter sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen läßt, die Angaben schätzungsweise
gemacht werden. Nicht in Abzug zu bringen sind die in die Nachweisung für die Berufs-
genossenschaft aufgenommenen Löhne und Gehälter, die bei den an Bohrunternehmer
übertragenen Arbeiten (Abteufen, Herstellen neuer Bohrlöcher) gezahlt worden sind,
sowie die dabei in Betracht kommenden Personen.

Auch die Trennung der im Erdölgewinnungsbetrieb einerseits und der im Bohrbetrieb in
eigener Regie anderseits beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter kann, wenn
buchmäßige Angaben nicht vorliegen, schätzungsweise vorgenommen werden.

4. Zu den Fragen III und IV. Den Mengenangaben ist das Reingewicht zugrunde
zu legen. Das Gewicht der Umschließungen ist daher nicht zu berücksichtigen.

5. Zu Frage III. Es ist das im Erhebungsjahre geförderte Erdöl, nicht auch der Bestand
aus früheren Jahren anzugeben.

Der Wert der Förderung ist gleich dem Werte ab Erdölfeld des gesamten Absatzes gemäß
Frage IV zuzüglich oder abzüglich desjenigen Wertbetrags, der für den Mehr= oder Minderbestand
an den einzelnen Erdölsorten am Ende des Erhebungsjahrs gegenüber dem Ende des Vorjahrs zu
berechnen ist. Der zuzuzählende oder in Abzug zu bringende Wert der Bestandsdifferenz ist für die
einzelnen Erdölsorten unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Verkaufspreise oder Marktpreise oder,
falls letztere für das an eigene Werke abgegebene Erdöl nicht bestehen, der nach den Bestimmungen
in Ziffer 6 Abs. 3 berechneten Preise zu ermitteln.

6. Zu Frage IV. Der Wert des Absatzes ist für das Erdöl ohne Umschließung ab Erdöl-
feld anzugeben. Der Wert des selbst verbrauchten Erdöls ist unter Zugrundelegung der für dieses
Ol in Frage kommenden durchschnittlichen Verkaufspreise oder, wo tatsächliche Verkäufe nicht
stattgefunden haben, der entsprechenden Marktpreise zu berechnen.

19*
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Bei Feststellung des Wertes des an die eigenen Werke zur Verarbeitung abgegebenen Erdöls
ist der Marktpreis zugrunde zu legen.

Gibt es für das aus eigenen Erdölbetrieben (Erdölbohrungen) stammende Erdöl keinen Markt-
preis, so ist der für diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten Erzeugnisse
zu berechnen. Zu diesem Zwecke sind von dem Werte der Erzeugnisse ab Petroleumraffinerie die
gesamten Raffinationsunkosten in Abzug zu bringen. Dazu sind nicht nur die Löhne und Gehälter
für Arbeiter und Beamte der Petroleumraffinerie sowie der Wert der Arbeit des Unternehmers zu
rechnen, sondern auch die Kosten für die von anderwärts bezogenen und verarbeiteten Stoffe (Erdöl,
Halbfabrikate, Rückstände) und die verbrauchten anderen Stoffe (Brennstoffe usw.), die Aufwendungen

sür. Aiesinsung und Abschreibung der Fabrikanlage (Gebäude, Maschinen und Geräte) und die sonstigennkosten.

Als Wert des verkauften Erdöls ist der den einzelnen Abnehmern im Erhebungsjahre tat-
sächlich fakturierte Preis nach Abzug des Skonto anzugeben. Die Verkaufsspesen sind nicht in
Abzug zu bringen.

7. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 5.
Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat  Proviz

Regierungs- oder entsprechender Verwal-=
tungsbezirk .

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

I. A.

Der Fragebogen ist bis zum 15. Febrnar auszufüllen und zurückzusenden.

Name der Grube (Betriebsanlage)

Ort des Betriebs

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 5

Asphaltsteinbrüche für das Kalenderjahr 19..

Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19 durch-
schnittlich beschäftigt gewesen?

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3)
 Wie hoch ist der Betrag der diesen Per-

sonen gezahlten Löhne und Gehälter im
Jahre 19. gewesen?              M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3)

uWie hoch ist die Jahresförderung Ihres
Asphaltsteinbruchs an Asphaltgestein ge-

wesen?                             t  
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abf. 1)

Wie hoch ist der Durchschnittsgehalt des
Asphaltgesteins an Asphalt in Prozenten                            
gewesen?                          %

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 2)
Wie hoch berechnen Sie den Gesamtwert
der unter A angegebenen Jahresförderung
ab Steinbruch?                                                 M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 3—5)

(Ort des Betriebs und Datum.) (Name der Firma.)
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Exlüuterungen zum Frugebogen Nr. 5
Alsphaltsteinbrüche.

1. Als Asphaltsteinbruch im Sinne dieses Fragebogens ist jede selbständige Be-
triebsanlage mit Produktenförderung anzusehen. Für jede derartige Betriebsanlage ist ein
Fragebogen auszufüllen.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,

weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.
3. Zu Frage I. Es sind die von Ihnen für Ihren Asphaltsteinbruch der Berufsgenossenschaft

mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisung aufgeführten Zahlen — Zahl der durchschnittlich

im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich und freiwillig versicherten Personen und deren
Löhne und Gehälter — anzugeben. Enthalten die Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die
in anderen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind,
soweit möglich, die auf diese anderen Betriebe entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter
abzuziehen. Hierbei können, falls eine Trennung der in den verschiedenen Betrieben beschäftigt ge-
wesenen Personen und deren Löhne und Gehälter sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen
läßt, die Angaben schätzungsweise gemacht werden.

4. Zu Frage II. Es sind die im Erhebungsjahre geförderten Asphaltgesteine, nicht auch der
Bestand aus früheren Jahren anzugeben.

Unter durchschnittlichem Asphaltgehalt ist der auf Grund der chemischen Analyse ermittelte
durchschnittliche Asphaltgehalt (Bitumengehalt) zu verstehen. Sollte für die Asphaltgesteine der
Asphaltgehalt in Prozenten nicht besonders ermittelt worden sein, so genügt schätzungsweise Angabe.

Der Wert für die Asphaltgesteine ab Asphaltsteinbruch ist zu ermitteln aus den gewonnenen
Mengen und Sorten unter Zugrundelegung:

a) der beim Verkaufe tatsächlich fakturierten Preise nach Abzug des Skonto,
b) der Marktpreise beim Absatz an eigene Werke.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen.
Gibt es für das aus eigenen Steinbrüchen stammende Asphaltgestein keinen Marktpreis, so ist

der für diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten Erzeugnisse zu berechnen.
Zu diesem Zwecke sind von dem Werte der Erzeugnisse ab Asphaltfabrik die gesamten Fabrikations-
unkosten in Abzug zu bringen. Dazu sind nicht nur die Löhne und Gehälter für Arbeiter und Beamte
der Asphaltfabrik sowie der Wert der Arbeit des Unternehmers zu rechnen, sondern auch die Kosten für
die von anderwärts bezogenen und verarbeiteten Stoffe und die verbrauchten anderen Stoffe (Brenn-

stoffe usw.), die Aufwendungen für Verzinsung und Abschreibung der Fabrikanlage (Gebäude, Maschinen
und Geräte) und die sonstigen Unkosten.

Bei Ermittelung des Wertes der zu Lager genommenen Mengen ist nicht der Selbstkostenpreis,
sondern ein rechnungsmäßiger Preis einzusetzen, der sich aus den Durchschnittspreisen ergibt,
die für die wirklich abgesetzten Asphaltgesteinssorten gleicher Art im Laufe des Jahres fakturiert worden
sind, oder aus den Marktpreisen oder aus den nach den vorstehenden Bestimmungen berechneten

Preisen, wenn das Asphaltgestein an eigene Werke abgesetzt worden ist.

5. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 6.

Jede Frageistzu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat . Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs
Regierungs= oder entsprechender Verwal-

tungsbezirk
Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Febrnar anszufüllen undzurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 6

Graphitgruben, einschl. der Graphitaufbereitungsanstalten,
für das Kalenderjahr 19

I. A. Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19.. durch-
schnittlich beschäftigt gewesen, und zwar:
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3)

1. im Grubenbetriebe?

2. in der Graphitaufbereitungsanstalt?

B. Wie hoch ist der Betrag der diesen Personen
gezahlten Löhne und Gehälter im Jahre 19..
gewesen, und zwar an Personen:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3)
1. im Grubenbetriebe beschäftigt?

2. in der Graphitaufbereitungsanstalt be-
schäftigt?

II. Wieviel Schächte haben in Förderung ge-
standen?

III. A. Wie hoch ist die Jahresförderung Ihres
Betriebs an Rohgraphit (Graphitgestein)
gewesen? t
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1)

B. Wie hoch berechnen Sie den Gesamtwert
der unter A angegebenen Jahresförderung
ab Grube? M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 2—4)



IV.

A.

B.
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Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Die Fragen IV und V gelten nur für die Graphitaufbereitungsanstalten.

IV. Wieviel Rohgraphit haben Sie weiter ver-
arbeitet, und zwar:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5 Abs. 1—3)

A. Rohgraphit aus Ihren eigenen Gruben?

B. Rohgraphit, von anderen inländischen Gruben
bezogen?

C. Rohgraphit ausländischer Herkunft (unter

Angabe der Gewinnungsländer)?

Wie hoch ist Ihre Jahreserzeugung an
Graphitprodukten gewesen, und zwar an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 6 Abs. 1—3)

A. Raffinadegraphit, z. B. zur Herstellung von

Schmelztigeln?

B. Abfallgraphit, z. B. Gießereigraphit usw.

(Ort des Betriebs und Datum.)

Wert
t 4

Zusammen“

6 Menge Kohlenstoffgehalt Wert
t · % M

(Name der Firma.)
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Erläuterungen zum Fragebogen Nr. 6

Graphitgruben, einschl. der Graphitaufbereitungsanstalten.

— — — —

1. Der Fragebogen gilt für Graphitgruben mit oder ohne Graphitaufbereitungsanstalt.
Als Graphitgrube im Sinne dieses Fragebogens ist jedes einheitliche Betriebs—

unternehmen anzusehen. Für jedes derartige Unternehmen ist ein Fragebogen auszufüllen.
Sind mehrere Grubenbetriebe vorhanden, für die gesonderte Fragebogen ausgefertigt werden,

aber nur eine Graphitaufbereitungsanstalt, so sind die Angaben über die Verarbeitung von Rohgraphit
und über die Gewinnung von Graphitprodukten auf einem der ausgefertigten Fragebogen zu ver—

merken, während in den anderen Fragebogen auf diesen Fragebogen zu verweisen ist.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,
weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage Il. Es sind die von Ihnen für Ihren Graphitgrubenbetrieb allein oder für
Ihren Graphitgrubenbetrieb mit Graphitaufbereitungsanstalt der Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in
Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisung aufgeführten Zahlen — Zahl der durchschnittlich im Laufe des
Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich und freiwillig versicherten Personen und deren Löhne und Ge-
hälter — anzugeben. Enthalten die Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die in anderen
Betrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter, so sind, soweit möglich,
die auf diese anderen Betriebe entfallenden Personen und deren Löhne und Gehälter abzuziehen.
Hierbei können, falls eine Feststellung der in diesen anderen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen
und deren Löhne und Gehälter sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermöglichen läßt, die Angaben
schätzungsweise gemacht werden.

4. Zu Frage lII. Es ist der im Erhebungsjahre geförderte Rohgraphit, nicht auch der
Bestand aus früheren Jahren anzugeben.

Der Wert ist für den Rohgraphit ab Graphitgrube aus den geförderten Mengen und Sorten
zu berechnen unter Zugrundelegung:

a) der beim Verkaufe tatsächlich fakturierten Preise nach Abzug des Skonto,
b) der Marktpreise beim Absatz an eigene Werke.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen.
Bei Ermittelung des Wertes der zu Lager genommenen Mengen ist nicht der Selbstkosten-

preis, sondern ein rechnungsmäßiger Preis einzusetzen, der sich aus den Durchschnittspreisen
ergibt, die für die wirklich verkauften Rohgraphitsorten gleicher Art im Laufe des Jahres fakturiert
worden sind, oder aus den Marktpreisen, wenn Rohgraphit an eigene Werke abgesetzt worden ist.

5. Zu Frage IV. Der Graphit ist so anzugeben, wie er in der Aufbereitungsanstalt zur
Verwendung kam. Da das Trocknen und Rösten des Graphits als ein Teil des Aufbereitungsver-

fahrens anzusehen ist, so ist nicht der in der Anstalt getrocknete und geröstete Graphit, sondern der
grubenfeuchte Graphit, wenn dieser verarbeitet wurde, mit seinem Gewicht und Werte einzutragen.

20
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Der Wert des verarbeiteten Rohgraphits ist frei Aufbereitungsanstalt anzugeben. Als Wert
des aus eigenen Gruben bezogenen Rohgraphits ist der Marktpreis einzusetzen (siehe vorstehend
Ziffer 4 Abs. 2).

Für den von anderen inländischen Gruben oder aus dem Ausland bezogenen Rohgraphit ist
als Wert der tatsächlich fakturierte Preis nach Abzug des Skonto einzusetzen. In beiden Fällen
sind die Fracht und die sonstigen Kosten bis zur Aufbereitungsanstalt zu berücksichtigen.

6. Zu Frage V. Es sind die im Erhebungsjahr endgültig hergestellten, nicht die in diesem
Jahre abgesetzten Mengen Raffinadegraphit und Abfallgraphit und deren Werte anzugeben.

Zur Ermittelung des Wertes ab Aufbereitungsanstalt ist das in Ziffer 4 angegebene Verfahren
sinngemäß anzuwenden.

Von dem erzeugten Raffinadegraphit und Abfallgraphit ist der Durchschnittsgehalt an Kohlen-
stoff in Prozenten anzugeben. Sollte dieser nicht besonders ermittelt worden sein, so ist eine Schätzung
ausreichend.

7. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als den statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Rr. 7.

Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

Staat Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs

Regierungs= oder entsprechender Verwal-
tungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Februar auszufüllen und zurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 7

Salinen für das Kalenderjahr 19..
I. A. a) Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte

Personen sind im Jahre 19 durch-
schnittlich beschäftigt gewesen?
oder, wenn der Berufsgenossenschaft nicht
die Zahl der Vollarbeiter, sondern nur

die Zahl der Arbeitstage mitgeteilt wird,
b) wieviel geleistete Arbeitstage haben Sie

dieser Berufsgenossenschaft in der Lohn-
nachweisung für das Jahr 19 an-

gegeben? Arbeitstage
(Vgl. Erläuterungen Ziffer3Abs. 1 und 2)

B. Wie hoch ist der Betrag:
a) der den Personen unter Aa gezahlten

Löhne und Gehälter im Jahre 19

gewesen? M
oder

b) des den Arbeitstagen unter Ab ent-

sprechenden Gesamtverdienstes der berufs-
genossenschaftlich versicherten Personen
im Jahre 19 gewesen? M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3 Abs. 1 und 2)

II. Wie groß ist der Verbrauch Ihrer Saline zur
Herstellung von Salz gewesen an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1—5)
A. Sole')? in cbm entsprechend einem Gesamtrohsalzgehalte von t

davon:

natürliche Sole? in cbm t
« Menge Wert

t “

B. Steinsalz als Einwurf?
C. Siedesalz und sonstigem aus wässeriger

Lösung gewonnenem Salze als Einwurf?

*) Sole, die zu anderen Zwecken als zur Herstellung von Salz verwendet wurde, ist nicht unter lI, sondern
unter VI anzugeben.

20*
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Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung durchzulesen.

III. Wie hoch ist die Jahreserzeugung Ihrer Saline
gewesen an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5 Abs. 1—6)

A. Siedesalz?

B. Pfännstein und sonstigem Abfallsalze?

C. verwertbarer') roher Mutterlauge?

D. eingedickter (kondensierter) Mutterlauge
(Badesalz)?

IV. Wie hoch ist der Wert der von Ihnen zur Ver-

gällung (Denaturierung) von Salz auf eigene
Rechnung verwendeten Vergällungs-(Denatu-
rierungs.)mittel gewesen?
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 6)

V. Wie hoch ist der Absatz im Jahre 19 ge-
wesen an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 7 Abs. 1—4)

A. Speisesalz?

B. Viehsalz und Viehsalzlecksteinen?

C. Gewerbesalz, einschließlich Großgewerbesalz
(Fabrik= oder Industriesalz) ?

zusammen

VI. Wie hoch ist der Absatz an Sole im Jahre 19

gewesen:
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 8)

A. zu Heil= (Bade-, Inhalations= und Trink-)
zwecken?

B. zu anderen Zwecken und welchen?

(Ort des (der) Betriebs (e)**) und Datum.)

*) Siehe Erläuterungen Ziffer b letzter Absatz, Satz 2.
**) Siehe Erläuterungen Ziffer 1.

Menge Wert
t A

l

cbm

t

Menge Wert
t. M.

Menge Wert
cbm -.

(Name der Firma.)
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Dieser Teil des Fragebogens kann abgetrennt werden.

Erlänterungen zum Fragebogen Nr. 7
Salinen.

1. Der Fragebogen gilt auch für Salinen, die mit Salzbergwerken verbunden sind. Wenn
ein Unternehmer mehrere Salinen besitzt, so ist für jede einzelne Saline ein besonderer Fragebogen
auszufüllen. Bilden mehrere benachbarte Salinen eine wirtschaftliche Einheit, so genügt die Aus-
füllung eines Fragebogens für diese Salinen. In diesem Falle sind die Salinen, auf die sich die
Angaben beziehen, auf Seite 2 am Schlusse des Fragebogens anzugeben.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,
weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I A und B. Es sind die von Ihnen für Ihre Saline der Knappschafts-

Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter= und Lohnnachweisung aufgeführten Zahlen —
Zahl der durchschnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich und freiwillig versicherten
Personen — anzugeben. Kommt die Knappschafts-Berufsgenossenschaft nicht in Betracht und wird der

zuständigen Berufsgenossenschaft, z. B. der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, nur die Zahl
der Arbeitstage mitgeteilt, so ist die Frage I Ab auszufüllen, indem die Zahl der Arbeitstage ein-
getragen wird, die der Berufsgenossenschaft für die gesetzlich und freiwillig versicherten Personen mit-
geteilt worden ist. Unter I Ba sind die für die unter I Aaaufgeführten Personen in Betracht
kommenden Löhne und Gehälter, unter I B b der Gesamtverdienst (verdienter Lohn oder Gehalt + Wert
etwaiger Naturalleistungen, Tantiemen und Vergütungen) einzutragen, der auf die unter I A b an-

gegebenen Arbeitstage entfällt. Enthalten die Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die in anderen
Betrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter oder die für andere Be-
triebe in Frage kommenden Arbeitstage und den hierfür in Betracht kommenden Gesamtverdienst, so
sind, soweit möglich, die auf die anderen Betriebe entfallenden Personen oder Arbeitstage und die

entsprechenden Löhne und Gehälter oder der Gesamtverdienst abzuziehen. Hierbei können, falls eine
Trennung der in den verschiedenen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen oder der Arbeitstage und

der Löhne und Gehälter oder des Gesamtverdienstes sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermög-
lichen läßt, die Angaben schätzungsweise gemacht werden.

In den Staatsbetrieben sind die beschäftigt gewesenen Betriebsbeamten mit einem Gesamt-
diensteinkommen bis zu 5000 M mit zu berücksichtigen.

4. Zu Frage II. Es ist die gesamte in der Saline zur Herstellung von Salz während
des Erhebungsjahrs satsächich verbrauchte Sole anzugeben, einerlei ob sie von anderen Produktions=

stätten bezogen oder im eigenen Betriebe gewonnen worden ist. Es sind daher in Betracht zu ziehen
die Vorräte, die zu Beginn des Erhebungsjahrs vorhanden gewesen und die Mengen, die während
des Erhebungsjahrs in die Saline zum Zwecke der Herstellung von Salz eingebracht worden sind,

dagegen abzuziehen die Vorräte, die am Ende des Erhebungsjahrs verblieben sind. Die zu anderen
Zwecken als zur Herstellung von Salz verbrauchte Sole ist unter VIAund B anzugeben.

Unter Sole ist sowohl die natürliche Sole als auch die künstliche Sole zu ver-
stehen. Als künstliche Sole ist diejenige Sole anzusehen, die im Bergwerksbetriebe durch
Auflösen von Steinsalz mittels Wasser oder Sole gewonnen wird. Wird die natürliche
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Sole vor dem Einbringen in die Siedepfannen gradiert, so ist nicht die Menge der Sole
in gradiertem Zustand anzugeben, sondern die Menge der ungradierten Sole, wie sie
aus dem Bohrloch kommt. Wird die Sole durch Salz angereichert, dann ist unter A die
Sole vor der Anreicherung nach Menge und Gesamtrohsalzgehalt zu verzeichnen.

Bei der Berechnung des Gesamtrohsalzgehalts der Sole ist neben dem Salzgehalte der Sole
auch das spezifische Gewicht zu berücksichtigen. Da das spezifische Gewicht der Sole größer als 1
ist, so würde sich durch Multiplikation der Kubikmeterzahl der Sole mit dem Salzgehalt ein zu
niedriger Gesamtrohsalzgehalt ergeben.

Unter B und C sind diejenigen Salze nach Menge und Wert anzugeben, die von anderwärts
bezogen und in der Saline als Einwurf verwendet worden sind. Dagegen ist Abfallsalz, das in
der Saline entstanden ist und als Einwurf gedient hat oder dienen soll, nicht anzugeben.

 Der Wert der bezogenen und verbrauchten Salze ist frei Saline einzutragen. Als Wert ist
einzusetzen:

a) der Marktpreis für die aus Werken des Besitzers der Saline bezogenen Salzmengen,

b) der tatsächlich fakturierte Preis für die von anderwärts bezogenen Salzmengen.
Von dem fakturierten Preise ist der genossene Skonto und Rabatt in Abzug zu bringen. In beiden
Fällen sind die Fracht und die sonstigen Kosten bis zur Saline einzusetzen.

5. Zu Frage III. Es sind die im Erhebungsjahre hergestellten — nicht die in diesem Jahre
abgesetzten — Erzeugnisse der Saline und deren Werte ohne Verpackung anzugeben.

Der Wert ist für jede einzelne Warenart ohne Verpackung ab Saline aus den gewonnenen

Mengen und Sorten zu berechnen unter Zugrundelegung:
a) der tatsächlich fakturierten Preise nach Abzug von Skonto und Rabatt,
b) der Marktpreise beim Absatz an eigene Werke.

Die Kosten, die durch den Transport der Waren entstehen, sind daher nicht zu berücksichtigen. Bei
versteuertem Salze ist die entrichtete Steuer nicht mit in Ansatz zu bringen.

Bei Ermittelung des Wertes der zu Lager genommenen Mengen ist nicht der Selbstkosten-
preis, sondern ein rechnungsmäßiger Preis einzusetzen, der sich aus den Durchschnittspreisen
ergibt, die für die wirklich verkauften Waren gleicher Art im Laufe des Jahres fakturiert worden

sind oder aus den Markt= oder Verkaufspreisen, wenn solche Waren an eigene Werke abgesetztworden sind.

Unter „Pfannstein und sonstigem Abfallsalz“ ist auch gemahlener Pfann= und Dornstein, Fege-
salz, Streusalz und Düngesalz aufzuführen.

Abfallsalz, das in dem Salinenbetrieb als Einwurf wieder verwendet worden ist oder ver-

wendet werden soll, ist nicht als erzeugt anzusehen. Siehe vorstehend Ziffer 4 Abs. 4 am Ende.
Es ist nur die verwertbare rohe Mutterlauge anzugeben, nicht aber die Mutterlauge, die als

wertlos abgelassen worden ist. Als verwertbare rohe Mutterlauge ist nur die in diesem Zustand
tatsächlich abgesetzte Mutterlauge anzusehen. Wird die rohe Mutterlauge im eigenen Betrieb auf ein-
gedickte Mutterlauge weiter verarbeitet, so wird sie nicht als rohe Mutterlauge nachgewiesen, dagegen
ist die daraus gewonnene eingedickte Mutterlauge unter IIID anzugeben. Unter dieser Position (III D)
ist auch der nach Auszug des Speisesalzes in der Siedepfanne verbleibende stark mutterlaugehaltige
Salzrest nachzuweisen.

6. Zu Frage IV. Der Wert der zur Vergällung (Denaturierung) von Salz für Rechnung
der Saline verwendeten Vergällungs-(Denaturierungs-mittel ist frei Saline anzugeben. Wegen Be-
rechnung der Werte s. Ziffer 4 letzter Absatz.

7. Zu Frage V. Es ist der gesamte Absatz des Erhebungsjahrs an Speisesalz, Viehsalz
und Viehsalzlecksteinen sowie an Gewerbesalz, einschließlich Großgewerbesalz ohne Verpackung ab

Saline anzugeben und nicht etwa nur der Absatz des im Erhebungsjahr erzeugten Salzes. Bezüglich
der Wertberechnung sind die vorstehend unter Ziffer 5 angegebenen Bestimmungen zu beachten. Es
sind sonach auch hier die Kosten, die durch den Transport des Salzes entstehen, nicht zu berücksichtigen.

Der Wert des Salzes, das für Rechnung der Saline vergällt (denaturiert) wurde, ist ein-
schließlich Vergällungs-(Denaturierungs-) kosten und Kontrollgebühren anzugeben. Wird Salz auf der
Saline für Rechnung Dritter, die das Vergällungs-(Denaturierungs= mittel selbst stellen, vergällt
(denaturiert), so sind die Kosten des Vergällungs-(Denaturierungs-) mittels nicht mit in den Preis
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einzurechnen. Ebenso ist zu verfahren bei Salz, das zum zwecke der Vergällung (Denaturierung) an
anderen Orten auf Begleitschein1von der Saline abgelassen wird.

Die Verkaufsspesen sind nicht in Abzug zu bringen.
Unter Viehsalzlecksteinen der Position VB sind nicht nur die aus Viehsalz hergestellten Leck-

steine zu verstehen, sondern auch solcher Pfannstein, der als Viehsalzleckstein verwendet wird. Der
Absatz von Kehr- und Bordsalz (Abfallsalz) ist unter VC nachzuweisen, sofern nicht die Position VB
in Frage kommt.

8. Zu Frage VI. Hier ist die Sole nach Menge und Wert anzugeben, die zu anderen
Zwecken als zur Herstellung von Salz verwendet wurde. Hat ein Verkauf von Sole stattgefunden,
so ist der fakturierte Preis nach Abzug von Skonto und Rabatt anzugeben. Beim Absatz von
Sole an ein mit der Saline verbundenes Bad oder an andere eigene Betriebe (z. B. Soda-

fabrik) ist der Verrechnungspreis einzusetzen. Sollte ein solcher nicht festgestellt sein, so ist eine
Schätzung ausreichend.

9. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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Fragebogen Nr. 8.
Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung in der Anlage durchzulesen.

Staat Name der Grube (Betriebsanlage)

Provinz Ort des Betriebs

Regierungs= oder entsprechender Verwal-
tungsbezirk

Bergrevier (Bergamtsbezirk)

Der Fragebogen ist bis zum 15. Februar auszufüllen und zurückzusenden.

Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.

Fragebogen Nr. 8

Salzbergbaubetriebe, einschl. der Betriebe zur Verarbeitung der rohen Kalisalze
(Thlorkaliumfabriken usw.), für das Kalenderjahr 19..

I. Wie lange war Ihr Werk im Kalenderjahr
19 im Betrieb?

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 3)

II. A. a) Wieviel berufsgenossenschaftlich versicherte
Personen sind im Jahre 19.. durch-
schnittlich beschäftigt gewesen?

oder, wenn der Berufsgenossenschaft nicht
die Zahl der Vollarbeiter, sondern nur die

Zahl der Arbeitstage mitgeteilt wird,

b) wieviel geleistete Arbeitstage haben Sie
dieser Berufsgenossenschaft in der Lohn-
nachweisung für das Jahr 19.. an-

gegeben? Arbeitstage
(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1 und 2)

B. Wie hoch ist der Betrag:

a) der den Personen unter A a gezahlten

Löhne und Gehälter im Jahre 19

gewesen? M
oder

b) des den Arbeitstagen unter Ab ent-
sprechenden Gesamtverdienstes der be-
rufsgenossenschaftlich versicherten Per-
sonen im Jahre 19.. gewesen? M

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 4 Abs. 1 und 2)
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Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung in der Anlage durchzulesen.

III. Wie hoch ist die Jahresförderung Ihres Salz-
bergwerkes an verwertbaren Rohsalzen gewesen,
und zwar an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 5 Abs. 1—7)

A. Steinsalz, in fester Form bergmännisch ge-
wonnen und bestimmt:

1. für eigene Betriebe?

2. zum Absatz'

B. Kalisalzen:

1. karnallitischen Salzen, einschließlich Berg-
kieserit?

2. Kainit, Hartsalz und Sylvinit ohne Rück-
sicht auf den Gehalt?

3. anderen Kalisalzen und welchen?

C. Borazit?

D. sonstigen Salzen und welchen?

IV. Wie groß ist der Verbrauch Ihres Werkes 6

zum Zwecke der Weiterverarbeitung in der
Chlorkaliumfabrik usw. gewesen an:

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 6 Abs. 1—5)

t M

Insgesamt davon
g von anderwärts bezogen

Menge Wert Menge Wert
t M. t M

A. Kalisalzen:

1. karnallitischen Salzen?

2. Kainit, Hartsalz und Sylvinit?

3. anderen Kalisalzen und welchen?

B. sonstigen Salzen und welchen?
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Jede Frage ist zu beantworten.

Vor Beantwortung jeder Frage ist die Erläuterung in der Anlage durchzulesen.

V. Wie groß ist Ihre Jahreserzeugung an absatz-
fähigen Produkten gewesen an:

.—

*

(Vgl. Erläuterungen Ziffer 7 Abs. 1—5)
A. Steinsalz, bestimmt:
1. für eigene Betriebe?

2. zum Absatz?

B. Karnallit mit mindestens 9% und weniger
als 12% K O ?

C. Rohsalzen mit 12 bis 15% K 0?

Salzen mit 15, bis 19,,% K2 0?

E. Düngesalzen:
1. mit 20 bis 22 % K 0 ?

2.= 30 . 32% K 0?

3. - 40 = 42% K O? einschließlich Kali-

dünger mit 38% K 0?

F. Chlorkalium:
1. mit 50 bis 60% K 0?

2. über 60% K 0?

G. schwefelsaurem Kali mit über 42% K 0?

H. schwefelsaurer Kalimagnesia?

J.  schwefelsaurer Magnesia (einschließlich Kieserit,

fabrikatorisch gewonnen)?
K. Chlormagnesium:
1. fest?

2. flüssig (Lauge)?

L. Glaubersalz?
M. Borazit?
N. Brom und Bromverbindungen bei letzteren
nur der Bromgehalt)?

O. anderen Erzeugnissen und welchen?

(Ort des Betriebs und Datum.)

Durchschnitts-
Menge Kaligehalt Wert

1
%

M

MM

Menge Wert

t »

(Name der Firma.)
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Erläuterungen zum Fragebogen Nr. 8

Falzbergbanbetriebe, einschl. der Betriebe zur Verarbeitung der rohen Ralisalze

(Thlorkalinmfabriken usw.).

1. Der Fragebogen gilt sowohl für Salzbergwerke mit oder ohne Vorrichtungen zur Ver-
arbeitung der rohen Kalisalze (Chlorkaliumfabriken usw.) als auch für selbständige Chlorkaliumfabriken,
dagegen nicht für Salinen, die mit Salzbergwerken verbunden sind. Uber solche Salinen ist ein be-
sonderer Fragebogen auszufüllen. Wenn ein Unternehmer mehrere Salzbergwerke mit oder ohne Vor-
richtungen zur Verarbeitung der rohen Kalisalze (Chlorkaliumfabriken usw.) oder mehrere selbständige
Chlorkaliumfabriken betreibt, so ist für jedes einzelne Salzbergwerk, einschließlich der damit verbundenen
Anstalt zur Verarbeitung der rohen Kalisalze, oder für jede selbständige Chlorkaliumfabrik ein be-
sonderer Fragebogen auszufüllen.

2. Jede Frage ist zu beantworten. Ein leerer Raum darf hinter keiner Frage bleiben,

weil sonst Zweifel darüber erweckt werden, ob die Frage überhaupt gelesen worden ist.

3. Zu Frage I. Der Fragebogen ist zu beantworten, auch wenn das Werk nur einen Teil
des Erhebungsjahrs in Tätigkeit war. Die Zeit, in der das Werk im Betriebe war, ist anzugeben.

4. Zu Frage II A und B. Es sind die von Ihnen für Ihre Betriebsanlage der Knapp-
schafts-Berufsgenossenschaft mitgeteilten, in Ihrer Arbeiter- und Lohnnachweisung aufgeführten Zahlen
— Zahl der durchschnittlich im Laufe des Jahres beschäftigt gewesenen gesetzlich und freiwillig ver-
sicherten Personen — anzugeben. Kommt die Knappschafts-Berufsgenossenschaft nicht in Betracht und
wird der zuständigen Berufsgenossenschaft, z. B. der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, nur
die Zahl der Arbeitstage mitgeteilt, so ist die Frage IIXbU auszufüllen, indem die Zahl der Arbeits-
tage eingetragen wird, die der Berufsgenossenschaft für die gesetzlich und freiwillig versicherten Personen
mitgeteilt worden ist.“ Unter IIBa sind die für die unter II Aa aufgeführten Personen in Betracht

kommenden Löhne und Gehälter, unter IIBb der Gesamtverdienst (verdienter Lohn oder Gehalt + Wert
etwaiger Naturalleistungen, Tantiemen und Vergütungen) einzutragen, der auf die unter IIAb an-
gegebenen Arbeitstage entfällt. Enthalten die Zahlen für die Berufsgenossenschaft auch die in anderen
Betrieben beschäftigt gewesenen Personen und deren Löhne und Gehälter oder die für andere Be-
triebe in Frage kommenden Arbeitstage und den hierfür in Betracht kommenden Gesamtverdienst, so
sind, soweit möglich, die auf die anderen Betriebe entfallenden Personen oder Arbeitstage und die
entsprechenden Löhne und Gehälter oder der Gesamtverdienst abzuziehen. Hierbei können, falls eine
Trennung der in den verschiedenen Betrieben beschäftigt gewesenen Personen oder der Arbeitstage und
der Löhne und Gehälter oder des Gesamtverdienstes sich nicht auf Grund der Geschäftsbücher ermög-
ichen läßt, die Angaben schätzungsweise gemacht werden.

In den Staatsbetrieben sind die beschäftigt gewesenen Betriebsbeamten mit einem Gesamt-
diensteinkommen bis zu 5000 M mit zu berücksichtigen.

21*
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5. Zu Frage III. Bei der Frage III handelt es sich um die Ermittelung der Förderung
des Salzbergwerkes an verwertbaren Rohsalzen, einerlei ob die Rohsalze in diesem Zustand ab-
gesetzt werden können oder ob sie zum Zwecke des Absatzes einer weiteren Be= oder Verarbeitung be-
dürfen. Es sind daher die im Erhebungsjahre geförderten (nicht die in diesem Jahre abgesetzten) ver-
wertbaren Rohsalze und deren Werte anzugeben. Hierzu sind nicht zu rechnen die Steinsalzmengen,
die zum Versetzen der Grubenräume verwendet werden, sowie die Abteufsalze, die auf die Halde ge-
fahren und später zum Ausfüllen der unterirdischen Hohlräume benutzt werden. Dagegen sind die
zum Absatz bestimmten Abteussalze in dem Fragebogen als Steinsalz nachzuweisen.

Der Wert ist für jede Salzart ohne Verpackung ab Salzbergwerk aus den gewonnenen Mengen
und Sorten zu berechnen unter Zugrundelegung:

a) der beim Verkaufe tatsächlich fakturierten Preise nach Abzug von Skonto und Rabatt,

b) der Marktpreise beim Absatz an eigene Werke.

Der Wert des Steinsalzes ist ohne Steuer anzugeben.

Gibt es für das an die eigene Fabrik abgegebene Rohsalz keinen Marktpreis, so ist der für
diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten Erzeugnisse zu berechnen. Zu
diesem Zwecke sind von dem Werte der Erzeugnisse ab Chlorkaliumfabrik usw. die gesamten Fabrika-
tionsunkosten in Abzug zu bringen. Dazu sind nicht nur die Löhne und Gehälter für Arbeiter und
Beamte der Chlorkaliumfabrik usw. sowie der Wert der Arbeit des Unternehmers zu rechnen, sondern
auch die Kosten für die von anderwärts bezogenen und verarbeiteten Stoffe und die verbrauchten
anderen Stoffe (Brennstoffe usw.), die Aufwendungen für Verzinsung und Abschreibung der Fabrik-
anlage (Gebäude, Maschinen und Geräte) und die sonstigen Unkosten.

Dieser Wert muß mit dem nachstehend unter IV für die verarbeiteten Rohsalze berücksichtigten
Werte nahezu übereinstimmen. Der für die Frage III in Betracht kommende Wert darf nur um den
Betrag der Fracht vom Salzbergwerk bis zur Chlorkaliumfabrik usw. und der sonstigen Unkosten des
Transports niedriger sein als der für die Frage IV berücksichtigte Wert.

Bei Ermittelung des Wertes der zu Lager genommenen Mengen ist nicht der Selbstkosten-
preis sondern ein rechnungsmäßiger Preis einzusetzen, der sich aus den Durchschnittspreisen
ergibt, die für die wirklich verkauften Waren gleicher Art im Laufe des Jahres fakturiert worden
sind, oder aus den Markt-- oder Verkaufspreisen, wenn solche Waren an eigene Werke abgesetzt
worden sind.

Bei III D sind unter „sonstigen Salzen“ die seltener auftretenden Salze, wie z. B. Anhydrit,
Bischosit usw., nachzuweisen.

6. Zu Frage IV. Es sind diejenigen Salze nach Menge und Wert anzugeben, die während
des Erhebungsjahrs in der Chlorkaliumfabrik usw. tatsächlich verarbeitet worden sind, einerlei ob sie
in eigenen Bergwerken gewonnen oder von anderwärts bezogen worden find, nicht aber die Salze,
die im Erhebungsjahre zwar bezogen, aber nicht verarbeitet worden sind. Es sind daher in Betracht
zu ziehen die Vorräte, die zu Beginn des Erhebungsjahrs vorhanden gewesen, und die Mengen, die
während des Erhebungsjahrs in die Fabrik zum Zwecke der Verarbeitung eingebracht worden sind,
dagegen abzuziehen die noch nicht in Angriff genommenen Vorräte, die am Ende des Erhebungsjahrs
auf Lager geblieben sind. Die von anderwärts bezogenen Salze sind nach Menge und Wert noch
besonders anzugeben.

 Der Wert der verarbeiteten Salze ist frei Chlorkaliumfabrik usw. einzutragen. Als Wert ist
einzusetzen:

a) der Marktpreis für die aus Bergwerken des Besitzers der Chlorkaliumfabrik usw. be-
zogenen Salzmengen,

b) der tatsächlich fakturierte Preis für die von anderwärts bezogenen Salzmengen.

Von dem fakturierten Preise ist der genossene Skonto und Rabatt in Abzug zu bringen. In
beiden Fällen sind die Fracht und die sonstigen Kosten bis zur Chlorkaliumfabrik usw. einzusetzen.

Gibt es für die aus eigenen Bergwerken stammenden Salze keinen Marktpreis, so ist der für
diese Erhebung einzusetzende Wert aus dem Werte der hergestellten Erzeugnifse, wie vorstehend unter
Ziffer 5 zu Frage III angegeben, zu berechnen.
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Wenn es sich um Salze handelt, die in dem Bergwerk, für das dieser Fragebogen ausgestellt
ist, gewonnen und vorstehend unter Frage III bezeichnet sind, so darf der unter IV anzugebende
Wert nur um den Betrag der Fracht vom Salzbergwerk bis zur Chlorkaliumfabrik usw. und der

sonstigen Unkosten des Transports höher sein als der unter III für die einzelnen Salze in Betracht
gezogene Wert.

7. Zu Frage V. Es sind die im Erhebungsjahr endgültig hergestellten (nicht die in diesem
Jahre abgesetzten) absatzfähigen Produkte und deren Werte anzugeben. Als absatzfähige Produkte sind
alle Produkte in dem Zustand anzusehen, wie sie an den Abnehmer abgegeben worden sind oder ab-
gegeben werden sollen, auch wenn sie zur Abgabe an andere eigene Werke, für die dieser Fragebogen
nicht gilt, bestimmt sind. Werden z. B. Düngesalze durch Mischen von Rohsalzen mit Chlorkalium
hergestellt, so sind als absatzfähiges Produkt lediglich die Düngesalze und nicht das Rohsalz und das
Chlorkalium anzugeben. Karnallit, der im gemahlenen und ungemahlenen Zustand zum Absatz kommt,
ist hier in dem Zustand zu berücksichtigen, wie er abgesetzt wird. Wenn das Rohsalz im unver-
arbeiteten Zustand abgesetzt wird, so ist es sowohl bei der Frage III wie bei der Frage V zu berück-
sichtigen. Nicht einzutragen sind diejenigen Erzeugnisse, die bei der chemischen Weiterverarbeitung

der Erzeugnisse der eigentlichen Chlorkaliumfabrik entstanden sind. Wird# B. in der mit der
Chlorkaliumfabrik verbundenen Anlage Chlorkalium zu Atzkali, Pottasche oder Kalialaun verarbeitet,
so ist in diesem Fragebogen nicht das Atzkali, die Pottasche oder das Kalialaun, sondern das dazu
verwendete Chlorkalium anzugeben.

Unter V A ist auch solches Steinsalz nachzuweisen, das bei der Berarbeitung von Rohsalzen
in der Chlorkaliumfabrik usw. als Rückstand gewonnen wird.

Der Wert ist für jede einzelne Ware ab Werk aus den gewonnenen Mengen und Sorten zu
berechnen unter Zugrundelegung:

à) der beim Verkaufe tatsächlich fakturierten Preise nach Abzug von Skonto und Rabatt,

b) der Marktpreise beim Absatz an eigene Werke.

Die Kosten, die durch den Transport der Waren entstehen, sind daher nicht zu berücksichtigen.

Bei Ermittelung des Wertes der zu Lager genommenen Mengen ist, wie vorstehend unter
Ziffer 5 vorletzter Absatz angegeben, zu verfahren.

8. Es wird ausdrücklich zugesichert, daß eine Veröffentlichung der Angaben der
einzelnen Betriebe oder eine Benutzung der Angaben zu anderem als dem statistischen
Zwecke nicht stattfindet.
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4. Marine und Schiffahrt.

Das zweite Heft des zwanzigsten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „Entschei-
ung en des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutschen Reichs“ ist im Verlage von L. Friede-
rich &amp; Co. in Hamburg erschienen und zum Preise von 3,20 M zu beziehen.

5. Zoll= und Steuerwesen.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 9. Januar 1913 beschlossen, daß mit dem 1. März 1913 die

nachstehenden Anderungen des Taratarifs einzutreten haben:

Nr I..J Tarasätze
Laufende Benennung Art in Hundertteilen

Zoll der der des Rohgewichts

Nr. tarifs Gegenstände Umschließung o.. [(
bisher künftig

12 s 455 6

1 181 Schaumwein, in anderen Be-

hältnissen als Fässern oder
Kesselwagen Kisten von 1 dz oder darunter,

mit ganzen Flaschen 22 21

Desgleichen mit halben
Flasche 24 21

Kisten von mehr als 1 dz 19 18

2 - 264 Grammophonplatten, aus

mineralischen Stoffen und
Harz hergestellt. . . . Kisten. 20 18

l

Berlin, den 22. Januar 1913.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Meuschel.

Bekanntmachung.

Auf Grund der mir im § 45 Abs. 2 der Zündwarensteuer-Ausführungsbestimmungen (Zentral-
blatt für das Deutsche Reich 1909 S. 864) erteilten Ermächtigung bestimme ich, daß an Stelle des
bisherigen Musters 8 zu diesen Bestimmungen das nachstehende Muster tritt.

Berlin, den 30. Januar 1913.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Kühn.
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Muster 8.

A. B. § 45.)

Direktivbezirk:

Hauptamtsbezirk:

Rechnungsjahr 19 .

Herstellung sowie Ein = undAusfuhr von Erzeugnissen,

die der Zündwarenstener unterliegen.

Anleitung zum Gebrauche.

1. Die von den Hauptämtern vorzulegende Nachweisung hat den ganzen Hauptamtsbezirk, die von den Direktivbehörden

bis zum 1. Juni einzusendende Nachweisung den ganzen Direktivbezirk zu umfassen.

2. Die im Inland hergestellten Zündwaren sind in Abteilung A unter 2 bei der Amtsstelle nachzuweisen, in deren

Bezirke sie zuerst in Abteilung 1 eines Anmeldungsbuchs für fertige unversteuerte Zündwaren eingetragen wurden.
Demnach dürfen die an eine andere Fabrik oder an ein Steuerlager oder an eine Zollniederlage überwiesenen

Zündwaren bei ihrer wiederholten Anschreibung (A. B. §§ 7 und 24 Abs. 8, Z. L. O. § 5) statistisch nicht nochmals

zum Nachweis gelangen.

3. Die aus dem Ausland eingeführten Zündwaren (Abteilung B) sind bei der Amtsstelle nachzuweisen, die den Zoll

erhebt oder die Zündwaren auf Grund des Sb des Zolltarifgesetzes zollfrei abläßt.

4. Der Nachweis in Abteilung C ist bei der Amtsstelle zu führen, in deren Bezirke die Zündwaren verstenert oder zur

Ausfuhr versandt worden sind.
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A. Im Inland hergestellte Zündwaren.

1. Zahl der Fabriken:

2. Menge der hergestellten Zündwaren:

a. b. c. d.

Zündhölzer 1 Zündspänchen Bandstäbchen aus  Strohhalmen Zündkerzchen

Tausend Stück

B. Vom Ausland eingeführte Zündwaren.

Menge der eingeführten Zündwaren:

a. b. c.   d.

Zündhölzer Zündspänchen Zündstäbchenaus Ver“ Strohhalmen Zündkerzchen
Taus end Stck

C. Versteuerte und nach dem Ausland ausgeführte Zündwaren.

.. a. e. c. d.

Zündhölzer Zündspänchen Zandstäbchen aus  Strohhalmen Zündkerzchen
Tausend Stück

1. Versteuerte Mengen:

2. Unversteuert ins Ausland ausgeführte Mengen:

—
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Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die folgenden Anderungen der Zündwaren-
steuer-Ausführungsbestimmungen zu genehmigen:

1. Der § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Steuerpflichtige Zündwaren werden zur Einfuhr nur zugelassen, wenn sie

den Bestimmungen des § 24 über die Verpackung und die Bezeichnung des Her-
stellers genügen."

2. a) Im § 24 Abs. 1 sind die Worte „im Inland hergestellten und“ zu streichen; der gleiche
Absatz erhält als Satz 2 folgende Bestimmung:

„Bei den zur Versteuerung bestimmten Zündkerzchen sind an Packungen nur
Schachteln mit 20 und 40 Stück zulässig."

b) Im § 24 Abs. 2 ist Satz 2 zu streichen.

c) Im § 24 Abs. 3 ist hinter „Ausfuhr“ einzuschalten „oder Durchfuhr“.

d) Im § 24 Abs. 7 ist statt „1912“ zu setzen „1913“; der gleiche Absatz erhält als Satz 2
folgende Bestimmung: „Der Reichskanzler ist ermächtigt, die Frist bis längstens zum
Schlusse des Jahres 1914 zu verlängern.“

Berlin, den 30. Jannar 1913.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Kühn.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 9. Januar 1913 beschlossen,

zu genehmigen, daß der Ort Ansbach im Königreiche Bayern in das Verzeichnis der Orte,

an denen sich gemäß §§ 1, 2 der Weinzollordnung zuständige Zollstellen befinden (Zentral-
blatt für 1909 S. 783ff., S. 1357/58 und für 1911 S. 244) und zwar mit beigefügtem
Sternchen aufgenommen werde.

6. Polizeiwesen.

Ausweisung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

3„ Name und Stand * Alter und Heimat 6 Grund Behörde, welche die dam

der Ausgewiesenen der Bestrafung. beschlossen Ausweisungs-
S · beschlusses.

1 2 « 3  4  5 6

a) Auf Grund des § 39 des Strafgesetzbuchs.

1 Peter Isel, Arbeiter, etwa 25 Jahre alt, geboren zu Mat= schwerer Diebstahl Königlich Preußischer 17. Januar
verurteilt unter dem zutten bei Garsen, Kreis Telschi, (1 Jahr 6 Monate Regierungspräsident zu 19138.

Namen August Back--Gouvernement Kowno, Rußland, Zuchthaus, laut Er= Allenstein,
schies, russischer Staatsangehöriger, kenninis vom 29. #

April 1911), 1
2. Mathias Stadl= geboren am 26. Dezember 1877 zu schwerer und ein= Stadtmagistrat Strau= 11. Oktober13

mayr, Haus- St. Florian, Bezirk Linz, Oberöster= facher Diebstahl (1 bing, Bayern, 1912.
meister, reich, österreichischer Staatsange= Jahr 6 Monate

höriger, Zuchthaus, laut Er-
kenntnis vom 8.

Juli 1911),
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2 Ausweisungder Bestrafung. Ausweisungs-
5 der Ausgewiesenen. beschlossen hat. beschlusses.
 Laufende Nr. 

1 2 8 4 5 6

8 Ernst Zemanek, crber am 16. Mai 1880 zu Ha- Diebstahl im Rück-Polizeibehörde zu Ham= 16. Januar
Erbeiter, lenkov, Bezirk Wallachisch Meseritsch, fall (2 Jahre Zucht= burg, 1918.

Mähren, ortsangehörtg zu Husto= haus, laut Erkennt-
petsch, Bezirk Mährisch Weißkirchen, nis vom 10. De- #

ebenda, österreichischer Staatsange= zember 1910), 1

höriger,

b) Auf Grund des § 362 des Strafgesetzbuchs.

4 Franz Auer, geboren am 9. Juni 1887 zu Betteln, Königlich Bayerisches 11. Januar

1 Tagelöhner, Mining, Bezirk Braunau, Oberöster- Bezirksamt Erding, «1918
reich, ortsangehörig ebendaselbst,

österreichischer Staatsan gehöriger,

5 Helene Bohmann, geboren am 12. April 1895 zu Apolda, Gewerbsunzucht, Königlich Sächfische iDelemberGeschäftsarbeiterin, Sachsen-Weimar, ortsangehörig zu Kreishauptmannschaft
Neulirchen, Bezirk Eger, Böhmen, Zwickau,

österreichische Staatsangehörige,
6 Peter Dericks, geboren am 2. Oktober 1882 zu Landstreichen, Königlich Preußischer 17. Januar

Kellner, Zütphen, Provinz Geldern, Nieder- Regierungspräasidentzu1918.
lande, ortsangehörig zu Amsterdam, Arnsberg,
niederländischer Staatsangehöriger,

7 Vinzenz Ebner, geboren am 3. März 1856 zu Reichen-Diebstahl, Land-Königlich Bayerisches 24. Dezember
Tagelöhner, ffels, Bezirk Wolfsberg, Kärnten, streichen, Betteln Bezirksamt Laufen, 1912.

 österreichischer Staatsangehöriger, und Angabe eines I
; falschen Namens,

8 Anton Farbis= geboren im Jahre 1880 zu Kniazdwör, Landstreichen und ongo Preußischer 18. Januarzewski, Arbeiter, Bezirk Peczenizyn, Galizien, ortsan- Betteln, Regierungspräsident zu 1913.

verurteilt unter dem gehörig ebendaselbst, österreichischer Breslau,
Namen Jarbu- Staatsangehöriger, ·

schewski,
9 Riccardo Morato, geboren am 12. März 1877 zu Ca-Betteln, Großherzoglich Mecklen= 10. Januar

Arbeiter, varzere, Distrikt Chioggia, Provinz 1 burgisches Ministerium 1913.
Venedig, Italten, italienischer Staats- U des Innern zuSchwerin,
angehöriger, 1

10 /JohannaSchaffler, geboren am 20. Mai 1890 zu Weiz,Gewerbsunzucht, Königlich Bayerische 8. Januar

Stubenmädchen, Bezirk gleichen Namens, Steiermark, Polizeidirektion zu 1918.
ortsangehörig zu Presiguts, ebenda, 6 München,
österreichische Staatsangehörige,

11 Jakob Zuccolin, geboren im Januar 1855 oder 1856 Landstreichen und Königlich Preußischer
 Maurer, zzu Arbe Veneto bei Udine, res Betteln, Regierungspräfdentzu

italienischer Staatsangehöriger, Erfurt,

3. Januar
1913.

Die Ausweisung des österreichischen Staatsangehörigen Johann Karl Zeidler (Zentralblatt für 1909 S. 292
Nr. 11) ist zurückgenommen worden.

Berlin, Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker. in Berlin.


	Stück Nr. 6.
	1. Konsulatwesen.
	2. Finanzwesen.
	3. Statistik.
	Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 1. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 2. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 3. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 4. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 5. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 6. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 7. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.
	Fragebogen Nr. 8. Produktionsstatistik der bergbaulichen Betriebe.


	4. Marine und Schiffahrt.
	5. Zoll- und Steuerwesen.
	Änderungen des Taratarifs.
	Ersetzung des bisherigen Musters 8 zu den Zündwarensteuer-Ausführungsbestimmungen durch ein neues Muster.
	Änderung der §§ 19 und 24 der Zündwarensteuer-Ausführungsbestimmungen.

	6. Polizeiwesen.


